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S-2-049: KV-Struktur

Antragsteller*innen Rosalie Ost

Antragstext

Von Zeile 48 bis 50:

§ 4 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: “Jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND ist

zugleich Mitglied im Bundesverband, einem Landesverband und einem Kreisverbandeiner

Ortsgruppe.”

Begründung
Absatz 1 streichen, und jedes Mal, wenn von "Kreisverband" (auf GJ-Ebene) die

Rede ist durch "Ortsgruppe" ersetzen.

Der Name "Ortsgruppe" soll beibehalten werden. Dies soll der begrifflichen

Abgrenzung zu den Kreisverbänden von Bündnis 90/ Die Grünen dienen.
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